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Beschlussvorlage 

Betrifft:  

Bauvoranfrage Am Staad 17 - Versetzung einer Traglufthalle und Errichtung einer 

neuen Leichtbau-Tennishalle 

Fachbereich: 

63 - Bauaufsichtsamt    

 

Dezernentin / Dezernent: 

Beigeordnete Cornelia Zuschke     
 

Beratungsfolge: 

Gremium Sitzungsdatum Beratungsqualität 

Ausschuss für Planung und 
Stadtentwicklung 

24.01.2024 Entscheidung 

Bezirksvertretung 5 30.01.2024 Anhörung 

 

Beschlussdarstellung: 

Der Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung beschließt die Erteilung der 
erforderlichen Befreiungen vom Bebauungsplan und stimmt der Erteilung des 
Vorbescheids zu. 

 
 

Sachdarstellung: 

Das Baugrundstück liegt im Geltungsbereich des rechtsverbindlichen 
Bebauungsplanes 5181/004 von 1962, der u.a. eine Planstraße und eine öffentliche 
Grünfläche für Sportzwecke festsetzt. 

 
Im Arena-Sportpark soll das Sportangebot für die Jugendarbeit im Bereich Tennis 
erweitert werden. Da bei schlechtem Wetter Trainingsmöglichkeiten fehlen, ist die 

Errichtung einer neuen ganzjährig betriebenen Leichtbauhalle geplant. Diese soll im 
östlichen Teil der Tennisanlage errichtet werden. Daher soll die dort vorhandene 
Traglufthalle, die nur in den Monaten von Oktober bis April betrieben wird, 

einschließlich des Technikgebäudes, auf eine Fläche im westlichen Teil der 
Tennisanlage versetzt werden.  
 

Für die Neuerrichtung der Leichtbauhalle sowie für die Versetzung der Traglufthalle 
mit Technikgebäude ist die Erteilung von Befreiungen erforderlich, da beide Gebäude 
teilweise auf der im Bebauungsplan festgesetzten Grünfläche für Sportzwecke und 

teilweise auf der vorgesehenen Fläche für eine Planstraße liegen. 
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Die Bauvoranfrage dient ausschließlich der Prüfung planungsrechtlicher 
Fragestellungen. 

 
 
Begründung 

Den Befreiungen von der nicht überbaubaren öffentlichen Grünfläche für 
Sportzwecke sowie von der Planstraße kann zugestimmt werden, da die Tennishallen 
innerhalb des Arena-Sportparks dem ausgewiesenen Sportzweck dienen, die 

Befreiungen städtebaulich vertretbar sind und öffentliche Belange nicht 
beeinträchtigt werden.  
 

Die im Bebauungsplan vorgesehene Planstraße ist nicht zur Ausführung gekommen. 
Auf dem Baugrundstück ist eine Tennisanlage mit bereits vorhandenen 
zweckgebundenen baulichen Anlagen errichtet. Die Hallen unterstützen als 

zweckgebundene bauliche Anlagen die festgesetzte sportliche Nutzung. Durch die 
Schaffung von wetterunabhängigen Trainingsmöglichkeiten kann die Jugendarbeit 
gefördert werden.  

Die neu geplante Tennishalle ersetzt an gleicher Stelle die dort vorhandene 
Traglufthalle. Die Traglufthalle wird auf zwei Tennisaußenplätzen platziert. Hierdurch 
werden keine zusätzlichen Grünflächen versiegelt.  
 
 

Nachrichtlich: 
Es sind keine satzungsgeschützten Bäume durch das Vorhaben betroffen. 

 
 

Anlagen: 

Katasterauszug 
Luftbild 
Bebauungsplan 

Lageplan 
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Die Begründung 

zu diesem Bauleitplan 

befindet sich 

auf dem Plan selbst! 
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